
 

 

Jurius

Das Bundesgericht geht auf Twitter

As of now, the Federal Supreme Court distributes short messages via Twitter.
The individual Tweets concern the dates of open consultations in Lausanne or
Lucerne as well as press releases on Judgements of the Federal Supreme Court
or the Federal Supreme Court as an institution. (ah)
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[Rz 1] Das Bundesgericht veröffentlicht neu Twittermeldungen auf Deutsch, Französisch und Ita-
lienisch. Künftige Follower finden die Twitter-Konten des Bundesgerichts unter den Bezeichnun-
gen:

• @bger_CH (deutsch);
• @tf_CH_fr (französisch);
• @tf_CH_it (italienisch).

[Rz 2] Die Twittermeldungen des Bundesgerichts betreffen zwei Hauptthemen. Erstens werden
Follower des Bundesgerichts über die Termine und den Verfahrensgegenstand von öffentlichen
Urteilsberatungen in Lausanne oder Luzern informiert. Die Tweets werden in diesem Fall verlinkt
mit der Internetseite des Bundesgerichts zu den Sitzungsterminen, wo weiterführende Informa-
tionen zu der jeweiligen Beratung zu finden sind. Zweitens setzt das Bundesgericht Tweets zu sei-
nen Medienmitteilungen ab. Diese werden einerseits zu bestimmten Urteilen des Bundesgerichts
verfasst, andererseits zum Bundesgericht als Institution. In diesen Fällen erfolgt eine Verlinkung
der Twittermeldung mit der Internetseite des Bundesgerichts mit den Medienmitteilungen.

[Rz 3] Dort können die Medienmitteilungen des Gerichts in ihrem vollständigenWortlaut gelesen
werden. Gegebenenfalls wird auch ein Link zum jeweiligen Urteil angefügt.

Quelle: Medienmitteilung 11.5.2/33.4.4.10/1_2016 des Bundesgerichts vom 26. Januar 2016
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